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A. Vorbem erkungen

Für B rücken aus E isen b eto n  und B eto n  g e lte n , 
so w eit s ich  n ich t aus dem  N a ch steh en d en  A b 
w eichu n gen  ergeb en , d ie B estim m u n gen  des 
D eu tsch en  A u ssch u sses für E isen b eton . (DIN 
104-5, 1047, 1048)1.

1 Von der hier und in der Folge angeführten Norm
blättern und Bestimmungen betreffen:
DIN 105 Mauerziegel (Backsteine),

1044 Zeichen im Eisenbetonbau
1045 Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken 

aus Eisenbeton,
,, 1047 Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken

aus Beton,
,, 1048 Bestimmungen für Druckversuche an Würfeln

bei Ausführung von Bauwerken aus Beton und 
Eisenbeton,

1071 Straßenbrücken, Abmessungen (mit Beiblatt), 
,, 1072 Straßenbrücken, Belastungsannahmen (mit Bei

blatt),
,, 1074 Berechnungsgrundlagen für hölzerne Straßen

brücken,
,, 1350 Zeichen in der Statik, Festigkeitslehre, Werk

stoffprüfung für Form- und Stabeisen, Bleche, 
1661 Flußstahl geschmiedet oder gewalzt, unlegiert, 

Einsatz- und Vergütungsstahl,
,, 16S1 Stahlguß (Stahlformguß),
,, 1691 Gußeisen
,, DVM 2105 Prüfverfahren für natürliche Steine —

Druckfestigkeit,
BE Vorschriften für Eisenbauwerke. (Berechnungs

grundlagen für eiserne Eisenbahnbrücken), 
Deutsche Reichsbahngesellschaft,

BH Vorläufige Bestimmungen für Holztragwerke 
Deutsche Reichsbahngesellschaft.

Für sehr große oder den üblichen Bauweisen nicht ent
sprechende massive .Brücken können besondere, von 
diesen Normen abweichende Bestimmungen getroffen 
werden.

B. B elastungsannahm en2
I. A llgem ein e  B e lastu n gsan n ah m en

Belastungsannahmen für Straßenbrücken siehe 
DIN 1072.
Belastungsannahmen für Brücken unter Eisenbahn
gleisen siehe die Vorschriften für Eisenbauwerke 
(BE) der Deutschen Reichsbahngesellschaft bzw. 
die Vorschriften des Reichsverkehrsministers für die 
Berechnung der Brücken der Privateisenbahnen des 
allgemeinen Verkehrs vom 26. Juli 1926 E. II. 22. 
Nr. 2095.

II. T em p eratu rsch w an k u n gen
Bei Tragwerken aus Mauenverk,Beton und Eisen

beton muß der Einfluß der Temperaturänderungen 
berücksichtigt werden, wenn diese beträchtliche 
Spannungen hervorrufen können. Als Grenzen der 
durch Änderung der Lufttemperatur bedingten 
Temperaturschwankung in den Bauteilen sind je 
nach den klimatischen Verhältnissen in Deutschland 
—5° bis — 10° und 4-25° bis +30° anzunehmen. 
In dem Festigkeitsnachweis ist in der Regel mit 
einer mittleren Temperatur bei der Ausführung 
von -)-10° und demnach mit einem Temperatur
unterschied von +  15 bis 20° zu rechnen.

Bei Bauteilen, deren geringste Abmessung 70 cm 
und mehr beträgt oder die durch Überschüttung oder 
andere Vorkehrungen einer Temperaturänderung we
niger ausgesetzt sind, können die oben angegebenen 
Temperaturunterschiede um 5° ermäßigt werden.

III. Sch w ind en
Bei statisch unbestimmten Tragwerken aus 

Beton und Eisenbeton ist der Einfluß des Schwin
dens auf die statisch unbestimmten Größen durch die 
Annahme eines Temperaturabfalls zu berücksich
tigen . Dieser ist anzunehmen bei

a) Rahmen und rahmenartigen Tragwerken .aus 
Eisenbeton zu 15°

b) bewehrten Betonbögen und Gewölben
mit wenigstens 0,8 % G esamtbewehru ng zu 15 ° 
mit weniger als 0.8% Gesamtbeweh'rungzu20“

c) bei unbewehrten Gewölben zu 30".
Hierbei ist bei Bogen und Gewölben Betonierung in 
Lamellen vorausgesetzt. Als bewehrte Betonbogen 
und Gewölbe gelten nur solche, deren Gesamt
bewehrung mindestens 12 cm: auf 1 m Gewölbe
breite und mindestens 0 ,1% beträgt.

C. A llgem eine Vorschriften
I. A llgem ein e B eze ich n u n gen  

Für die Bezeichnungen in den Fcstigkeitsberechnungen 
und Zeichnungen gelten Din 1044 und 1350 bzw. die B E der 
Reichsbahn.
II. A llgem ein e B eze ich n u n gen  für M assivb rü ck en

mit Beispielen einiger Grundformen
rechts , . < rechte _Die Brücke heißt — schief, wenn die ¡v- , Seite links linke

l i n k e
gegen die rec^te Seite nach vorwärts verschoben ist.

1 Die Normblätter sind zu beziehen durch den Beuth- 
Verlag, Berlin S 14, die BE und BH sowie die Bestimmungen 
des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton, September 1925, 
(DIN 1044—1048) in Heftausgabe durch den Verlag von 
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8 .

2 Der Inhalt der Absätze B II und III ist tunlichst bald 
in DIN 1072 aufzunehmen.
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1) Balkenbrücken.

a1 Platte b ) B alkenbrücke m i t  v e r s e n k te r  Fahrbahn

BalKen

■— Q uerträger  e t[

g-— — w ~—  —

;) Frei drehbar gelagerter, durchlaufender Plattenbalken, 

atte  Versteifungsrippe

Mittelträger I 
Randträger-J 
Mittelpfeiler

Abb.3bAbb.3a

2) Rahmenbrücken.

a) einfacher Rahmen. b) Durchlaufender. b/eoungsfest mit den 
Z^ischensfutzen verbundener Träger

lTragbalKen
flitteWtützeVersteifungsrippe 

W1-----------
• Fußschwelle1Widerlager

Fundament Körper

3)  ßooenbrücken.

al Volle Gewölbe
mit durchbrochenem Aufbau mit massivem Aufbau

Gewölbe T'

V Bäienbrü ikm  mrf auf  gefestet* GueryhnH 

/jVAj Vi eben
(SftiSL’&tg. FtSrbahn unten ftmMwfJ

Zugband T 
AbbeiS

Bezeichnung der Brückenschiefe.

Erklärung B rü c k e  rech ts schief  B rü cke  lin k s  sch ief

B e to n  — \ -------------------------------------------- -------------f r — V  — / — <3 . -

P H  \ ________________________i___ A  /  i
E isen b eto n  A bb .$  ■ Abb. 10
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D a rste llu n g  der Lager  
Im Grundriß Aufriß

III

Festes A u flager ..............................o
Allseitig bewegliches Auflager -¿»

i
In einer Richtung bewegl. Auf- , 
lagcr. Die Pfeile geben die *■> *0 ” 
Bewegungsrichtung an
W erte von  E, G und et für S ta h l. E isen b eto n  

und M auerwerk

Baustoff
E = Elastizitäts
modul für Zug 

und Druck

G = 
Schub- 
modul

kg’cm- kg/cm-’

Stahl (auch Stahlguß und ge
schmiedeter Stahl).................

G ußeisen .....................................
2 100 000 
1 000 000

810 000 
380 000

Beton bei Berechnung der Form
änderung .................................

Beton bei Berechnung der 
Spannung .............................

210 000 

140 000

105 000

Bruchsteinmauerwerk in
Zementmörtel......................... 80 000—140 000 --

Mauerwerk in Zementmörtel aus 
Hartbrandziegeln od. Klinkern 30 000—80 000

Bei Mauerwerk schwanken diese Zahlen sehr. Bei 
Quadermauerwerk in Zementmörtel ist das Elastizitäts
maß des Steins maßgebend. (Dieses ist z. B. für Granit 
und Kalkstein zu 200 000 kg/cm2, für Buntsandstein zu 
70 000 kg/cm2 und für Keupersandstein zu 40 000 kg/cm2 
ermittelt.) Werden durch einwandfreie Versuche andere 
Werte von E für Mauerwerk oder Beton nachgewiesen, so 
dürfen diese der Berechnung der F orm änd erun g zugrunde- 
gclegt werden. Es empfiehlt sich, bei wichtigen Bauaus
führungen solche Versuche durchzuführen.

=  W ärm eau sd eh n u n gszah l für 1° (linear): 
Beton, Eiseneinlagen im Beton und Gußeisen. . 0,000 010
Quader- und Bruchsteinmauerwerk......................  0,000 008
Ziegelmaucrwcrk........................................................  0,000 005

IV. In h a lt  der B erech nu ng  
Die Festigkeitsberechnung soll ausreichende Angaben 

enthalten über:
a) die der Berechnung zugrunde gelegten Lasten und die 

Klasscnbezeichnung, für Straßenbrücken nach DIN 1071 
und 1072, für Brücken unter Eisenbahngleisen nach den 
BE der Reichsbahn,

b) die Art der im Entwurf vorgesehenen Baustoffe,
c) die Eigengewichte aller wesentlichen Teile,
d) die der Berechnung zugrunde gelegten Stoßzahlen,
e ) , die Querschnittsformen und Querschnittswerte aller 

wesentlichen Bauteile,
f) die zulässigen und die in allen wichtigen Querschnitten 

auftretenden größten Längs-, Schub- und gegebenen
falls auch Haftspannungen (vgl. auch Abschnitte V, 3). 
Die Festigkeitsberechnung muß sich auch auf die Auf
lagerteile und auf etwaige Gelenke erstrecken,

g) die Tragfähigkeit, Standsicherheit und Überhöhung der 
Lehrgerüste, den Betonicrungs- und Ausrüstungsvorgang.

V. E in z e lh e ite n  der B erech nu ng  
1. L a s tv e r te ile n d e  W irkung der Fahrbahn  und 

der A u fb au ten  
a) bei B rücken  u n ter S traß en , S traß en b ah n en  

und I n d u s tr ie g le is e n 2.
Platten von der Stützweite l mit verteilender Deck

schicht von der Höhe s oder ohne eine solche sind für Be
lastung durch Raddruck bei entsprechender Querbe
wehrung 4 auf B iegu n g  zu berechnen wie plattenförmige 
Balken von der Breite bj =  t -(- 2 s bzw. 10 +  2 s (in cm) 

2 ,
oder b, =  ., ■ 1 — 2,0 m (s. Abb. 11). Von beiden Werten
kann der größere gewählt werden.

Der Berechnung auf Schub ist am Auflager eine mit
wirkende Plattenbreite b« =  t -f 2 s bzw. 10 +  2 s (in cm) 
zugrunde zu legen. Für die weiter nach_der Feldmitte ge-

3 Das sind Gleise, die nicht von Lokomotiven der Eisen
bahnen des allgemeinen Verkehrs befahren werden.

4 Als solche gilt eine untere Querbewehrung gleich V* 
des durch den Raddruck allein bedingten Anteils der 
Hauptbc .\ chrung.

legenen Lasten und Schnitte kann eine Verbreiterung unter
o

45°, jedoch höchstens auf das Maß b. =  -“- • i S  2,0 m

ULajvJcA-Qjuul. X A J u u \ J U l a j j u U u u u u U ü U U \J u \1

Mit wirkende Platten- 
breite bei Berechnung 
auf Schub

Abb 11

-Y
r CS* | <
S -4 - 4 - 1
S i i  f l

7 ¡n
—H 4*

4+4Li
In der Richtung der Zugeisen ist bei Balken und 

Plattenbalken mit Einzellasten zu rechnen. Bei Platten 
können Einzellasten in der Richtung der Zugeisen auf die 
Strecke t +  2 s bzw. 10 -f 2 s (in cm) verteilt werden.

Bei Gewölben darf in der Längsrichtung keine Last
verteilung durch die Fahrbahn, den Aufbau oder die Über
schüttung angenommen werden. In der Querrichtung kann 
die Verkehrslast von Straßen- und Industriebahnen auf eine 
Gewölbebreite verteilt werden, die höchstens gleich dem 
Achsabstande der Gleise zuzüglich eines Streifens von 2 m 
Breite auf jeder Seite ist. Bei einem  Gleis beträgt die Ver
teilungsbreite also höchstens 4 m. Bei Belastung mit den 
Regellasten gemäß DIN 1072 darf angenommen werden, 
daß das Gewölbe auf seiner ganzen Breite gleichmäßig trägt, 

b) B ei B rücken  u nter E ise n b a h n g le is e n 5.
Bei Platten unter Eisenbahngleisen kann angenommen 

werden, daß sich Einzellasten in der Richtung rechtwinklig 
zur Stützweite unter 45'’ bis zur Oberkante der tragenden 
Platte nach Abb. 12 oder 13 verteilen In der Richtung 
der Stützweite ist bei Platten, Balken, Plattenbalkcn und 
Gewölben mit Einzellasten zn rechnen,

6

Bettung30im )0em N- ------>
li iK - — Beton schütz plattenZUiZL !LiL-r r JlT_r—_ ,7-—■ Betonsch

Bei Gewölben darf die Verkehrslast in der Querrichtung 
bei ein- und zweigleisigen Brücken auf die ganze Gewölbe- 
breite, bei Brücken unter Babnhofsanlagen mit Regelspur 
eine Gleislast auf eine Gewölbebreite von höchstens 4 m 
gleichmäßig verteilt werden.

2. U n g ü n s tig s te  L a stste llu n g
Die ungünstigsten Stellungen der Verkehrslasten und 

die ihnen entsprechenden jeweils in Betracht kommenden 
Längskräfte, Biegungsmomente, Kernpunktmomente und 
Querkräfte sind, soweit sie nicht aus Tafeln entnommen 
werden können, mit Einflußlinien oder ähnlichen Verfahren 
zu bestimmen.

Entlastend wirkende Verkehrslasten, auch alle günstig 
wirkenden Achslasten* von Fahrzeugen sind wegzulassen. 
(Vgl. DIN 1072 B. 3.) Bei Rahmen und gewölbten Durch
lässen ist auch der Einfluß ungleicher Erddrücke — z. B. 
infolge einseitiger Verkehrslast — zu berücksichtigen. Pfeiler 
und Widerlager sind auch für den größt- und kleinstmög- 
lichen Erddruck und gegebenenfalls für Auftrieb zu unter
suchen.

5 Das sind Gleise, die von Lokomotiven der Eisen
bahnen des allgemeinen Verkehrs befahren werden.
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3. N ach w eis der äußeren und inneren  K räfte
Die Längskräfte, Momente, Kernpunktmomente, Quer

kräfte und Auflagerkräfte sind getrennt für die ständige 
Last, für die Verkehrslast, gegebenenfalls für Fliehkräfte, 
Wärmewirkung und Schwinden, für den Winddruck und 
gegebenenfalls für Bremskräfte, Seitenstößc und Reibungs- 
widerstände beweglicher Lager nachzuweisen.

Seitenstöße brauchen nur bei Brücken unter Eisenbahn- 
und Industriegleisen beachtet zu werden. Brems- und Flieh
kräfte sind für Straßenbrücken im allgemeinen nur bei der 
Berechnung hoher Pfeiler und bei hochstieligen Rahmen zu 
berücksichtigen. Bei breiten vollen Gewölben kann der 
Einfluß der auf die Ansichtsflächen wirkenden1 Windkräfte, 
auch der etwaiger Seitenstöße und der Fliehkraft in der 
Regel unberücksichtigt bleiben, wenn nicht die in Tafel 4 
unter c) ß  für „besondere Fälle“ vorgesehenen erhöhten 
Beanspnichungen angewendet werden.

Die Normalspannungen sind aus der ungünstigsten 
Summe aller gleichzeitig wirkenden Kräfte zu berechnen.

Die Schubspannungen sind bei allen Eisenbetontrag
werken außer Bogen und Gewölben nachzuweisen und 
aus der Linie der größten Querkräfte zu ermitteln (vgl. 
Abschnitt E III).

Bei der Ermittlung der Spannungen in den Lagern, 
Lagerfugen und Gelenksteinen (vgl. Abschn. E V bis VII) 
sind zuerst die von den Hauptkräften zusammen hervorge
rufenen Spannungen und alsdann — wenn erhebliche Zu
satzkräfte auftreten — die Summe der Spannungen aus den 
Hauptkräften und der von den Zusatzkräften hervorge
rufenen Zusatzspannungen zu ermitteln. Dabei gelten nach 
DIN 1072 und B E als Hauptkräfte die Einflüsse der stän
digen Last, der Verkehrslast, der Fliehkräfte, der Wärme
schwankungen und des Schwindens und als Zusatzkräfte 
die Einflüsse des Winddrucks, der Bremskräfte, der Seiten
stöße und des Reibungswiderstandes beweglicher Lager.

In den Festigkeitsbercchnungcn sind die größten rech
nerischen Beanspruchungen den zulässigen Spannungen 
gegenüberzustellen. Als rechnerische Spannungen können 
genau genug auch die gelten, die bei Bemessungsverfahren 
als nicht überschrittene Grenzwerte nachgewiesen werden.

Werden bei facliwerkartigen Tragwerken mit .Dreieck
netz die Grundspannungen unter Annahme gelenkiger 
Knoten berechnet, so müssen die durch die steifen Knoten
punktverbindungen entstehenden Nebenspannungen nach
gewiesen werden.

4. A ngabe der Q uellen  von  Form eln
Für außergewöhnliche Formeln sind die Quellen an

zugeben, wenn sie allgemein zugänglich sind, sonst sind die 
Formeln so weit zu entwickeln, daß ihre Richtigkeit nach
geprüft werden kann.. Jede Festigkeitsberechnung muß ein 
in sich abgeschlossenes Ganzes bilden. Daher sollen aus

anderen Festigkeitsberechnungen nur daun Werte ohne ihre 
Entwicklung übernommen werden, wenn die neue Berech
nung nur die Ergänzung einer früheren, in den Brücken
akten des Bauwerks befindlichen ist.

VI. S toß zah l
Die von der Verkehrslast hervorgerufenen Momente 

(Kernpunktmomentc), Querkräfte und Längskräfte der 
Fahrbahnteile, der Hauptträger, der Stützen, Hängestangen 
und Lager sind mit der in Tafel 1 für die betreffende Brücken
gattung angegebenen Stoßzah! zu vervielfachen. Menschen- 
bclastung auf Fußwegen und Fußgängerbrücken ist ohne 
Stoßzahl in Rechnung zu stellen, dagegen ist das Menschen
gedränge auf der Fahrbahn von Straßenbrücken auch als 
Ersatzlast für rollende Lasten zu betrachten und daher mit 
der Stoßzahl einzusetzen.

Die Verkehrslast auf der Hinterfüllung von Wider
lagern und Rahmentragwerken ist ohne Stoßzahl in Rech
nung zu stellen.

Bei der Berechnung der Eisenbetonstützen und Hänge
stangen, derLagerteile und Gelenke, auch bei der Ermittlung 
der Pressungen unter und über den Lagerkörpern, oder beim 
Fehlen besonderer Lagerkörper zwischen dem Tragwerk und 
der Unterstützung und zwischen Auflagersteinen und Mauer
werk. ist die für den gelagerten oder angehängten Bauteil 
maßgebende Stoßzahl zu wählen.

Die Beanspruchungen der Widerlager, Pfeiler und Fun
damente und die Bodenpressungen werden ohne Berück
sichtigung einer Stoßzahl ermittelt.

Die unter la  und 2a angeführten Stoßzahlen gelten nur 
unter der Voraussetzung, daß sämtliche Schienenstöße auf 
der Brücke geschweißt werden; ist dies ausnahmsweise 
nicht der Fall, so sind die Stoßzahlen um 10% zu erhöhen.

Unzulässig ist es, Schienen oder Schwellen von Eisen
bahngleisen, die von durchgehenden Zügen befahren werden, 
unmittelbar auf tragende Eisenbetonteile zu lagern.
D. V orsch riften  für d ie B erech nu ng b estim m ter  

B a u te ile
I. F ah rb ah n tafel

Die Platte unter der Fahrbahn muß mindestens 14 cm 
dick sein.

Durchlaufende Platten und Balken, auch die bei ver
senkter, aufgeständerter oder angehängter Fahrbahn zwi
schen den Hauptträgern, Stützen oder Hängestangen ge
spannten Platten, Balken oder Plattenbalken sind als frei 
drehbar gelagert zu berechnen. Ergibt sich hierbei für das 
größte positive Feldmoment ein kleinerer Wert als bei voller 
beiderseitiger Einspannung, so ist der Querschnittsberech
nung der für beiderseitige volle Einspannung geltende Wert 
des Feldmomentes zugrunde zu legen. Für die Berechnung 
der Platten ist bei starker Verschiedenheit des Trägheits-

Tafel 1. S toß zah l qj

1. B a lk en  und R ahm en
a) F ah rb ah n ta feln  einschl. der Längs- und 

Querträger und der Rippen,
H au p tträger , die ganz oder teilweise einen 
Bestandteil des Fahrbahhtragwerkes bilden 
oder in unmittelbarer Verbindung mit diesem 
stehen, bis zu 20 ni Stützweite . . . .

b) H au p tträger wie unter a, jedoch über 20 m 
Stützweite  ...............................  . . .

c) A lle übrigen  H au p tträger (z. B. von 
Trogbrücken), die nur mittelbar durch 
Querträger mit der Fahrbahn in Verbindung 
s te h e n ..................................................................

2. B ogenb rü ck en
a) F ah rb ah n tafeln  wie unter la einschließlich 

der Stützen und H ängestansfen .................
b) B ogenbrücken  m it a u fg e lö stem  Q uer

sc h n itt
bis 50 m S tü tz w e ite .........................
über 50 bis 70 m Stützweite . . . .

,, 70 m S tü tz w e ite .........................
c) A lle v o llen  G e w ö lb e ..................................

Brücken 
unter 

Straßen 
u. Straßen

bahnen

1.4

1.3 ’

1,2

1.4

Brücken unter Eisenbahn- und Industriegleisen
ohne

Schotter
bett

bei einer Schotterbettdicke bis Oberkante 
Schwelle von

0,4 m

1,8

1.3

1,8

1,6

0,5 m ! 0,75 m

: 1,5 1,4

1,0 m '1,5 m

1,3

1,2

1,6 1,5 1,4 ! 1,3

1,0 8

1,0

1,0 8

1,2 
1.1 
1.0 

- 1,0

6 Zwischenwerte können eingeschaltet werden.
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momentes der stützenden Träger deren ungleichmäßige 
Einsenkung zu berücksichtigen, wenn nicht aussteifende 
Querträger angeordnet werden. Wird durch versteifende 
Querträger einer Verdrehung der Randträger vorgebeugt, 
so darf mit halber Einspannung der Platten im Randträger 
gerechnet werden. Als .Stützweite gilt der Mittenabstand 
der Haupt träger. Stützen, Hängestangen oder Unterzüge.

Momente, die bei Belastung,einzelner Querträger oder 
Plattenteile infolge ihrer Einspannung in die Hauptträger, 
Stützen und Ilängestangen entstehen können, sind durch 
Anordnung einer oberen Bewehrung zu berücksichtigen. 
Das Einspannmornent ist hierbei, soweit kein rechnerischer 
Nachweis geliefert wird, je nach der Art der Einspannung 
zu 1/3 bis Y> des größten Feldmomentes anzunehmen.

Querträger von aufgestelzten Fahrbahnen der Bögen
brücken, die zusammen mit den fest mit ihnen verbundenen 
Stützen zur Überleitung- von Windkräften und anderen 
wagerechten Seitenkräften aus der Fahrbahn auf den Bogen 
herangezogen werden, sind als Riegel rahmenartiger Trag
werke zu berechnen (vgl. Abschn. D II, 2).

Bei der Ermittlung der Stützkräfte durchlaufender 
Platten oder Längsträger der Fahrbahntafel braucht die 
Kontinuität nicht berücksichtigt zu werden. Bei weit aus
kragenden Platten ist jedoch die Erhöhung der auf den Rand
träger ausgeübten Stützkraft zu berücksichtigen.-

II. H au p ttragw erk e  
Bei Haupttragwerken sind für eine hinreichende Anzahl 

von Schnitten die Grenzwerte der in Betracht kommenden 
Kräfte zu ermitteln. Bei Rahmen, rahmenartigen Trag
werken, bei Bogen und Gewölben empfiehlt sich die Unter
suchung nach dem Verfahren der Kernpunktmomente.

1. P la tte n  B alken , P la ttcn b a lk en  
Über die bei der Berechnung anzunehmendc Stützweite 

vgl. für Platten DIN 1045, §17,2 und 8 und für Balken und 
Plattenbalken DIN 1045, §17,10.

Hauptträger, die als durchlaufende Balken oder Platten
balken ausgebildet sind, dürfen nur dann nach den Regeln 
für frei drehbar gelagerte durchlaufende Träger berechnet 
werden, wenn sie vollständig von den stützenden Teilen 
getrennt oder nur gelcnkartig mit ihnen verbunden sind. 
Es empfiehlt sich hierbei, die Veränderlichkeit des Träg
heitsmomentes zu berücksichtigen. Die Bestimmung unter 
D 1 über den Mindestwert für positive Feldmomento gilt 
für diese Träger nicht. Ist an den Trägerenden die freie 
Drehbarkeit nicht in vollem Umfange gewährleistet, so 
muß auch bei Annahme freier Auflagerung durch Anord
nung oberer Eiseneinlagen und eines ausreichenden Beton- 
querschnittcs an der Unterseite einer etwa vorhandenen 
Einspannung Rechnung getragen werden.

Bei der Ermittlung der Stützkräfte durchlaufender 
Hauptträger (Platten, Balken, Plattenbalken) ist der Ein
fluß der Kontinuität zu berücksichtigen.

2. R ahm en und rahm enartige Tragw erkc 
Erhebliche Veränderlichkeit des Trägheitsmomentes 

der Rahmenstäbe ist bei Hauptträgern zu berücksichtigen.
Durchlaufende Balken als Hauptträger,’ die mit ihren 

Stützen fest verbunden sind, müssen als Rahmen oder-als 
Balken auf elastisch drehbaren Stützen berechnet werden. 
Die im Balken auftretenden Längskräfte dürfen hierbei 
unberücksichtigt bleiben. Als wirksame Trägerhöhe zur 
Aufnahme des Stützenmomentes gilt die Höhe li (s. Abb. 14).

-

Abb.14

Der Einfluß der Bremskräfte, der Temperaturschwan
kungen und des Schwindens kann bei rahmonartigen Trag
werken ausschlaggebend sein.

3. B ogenbrücken
Als bewehrte Betonbogen und Gewölbe gelten nur solche, 

deren Gesamtbewehrung mindestens 12 cm- auf 1 m 
Gewölbebreite und mindestens 0,1% beträgt.

Bei eingespannten Bogen gilt als Stützweite die wage
rechte Entfernung der Mitten der Kämpferschnitte, bei 
Zwei- und Dreägelenkbogen die wagerechte Entfernung der 
Kämpfergelenke.

Der Berechnung der Bogen und Gewölbe hat die genaue 
Bestimmung der Form der Gewölbeachse vorauszugehen.

Statisch unbcstimmteBogenträgcr sind auf Grund der 
Elastizitätslehre zu berechnen. Gewölbte Durchlässe dürfen 
nach dem Stützlinienv'crfahren untersucht werden.

In erster Linie sind die Spannungen in den Scheitel
und Kämpferfugen und bei Drcigelenkbogen in der Viertels
fuge nachzuweisen. Bei größeren Spannweiten treten 
hierzu noch weitere Zwischenschnitte.

Bei der Berechnung gelenkloser Gewölbe wird im allge
meinen an den Widerlagern starre Einspannung ange
nommen, doch muß man bei Gewölben auf hohen, schlanken 
Pfeilern die elastische Nachgiebigkeit der Gewölbe
kämpfer berücksichtigen. Bei Bogen und Rahmen mit Zug
band darf gelenkiger Anschluß des Zugbandes angenommen 
werden.

Bei schmalen gewölbten Brücken empfiehlt es sich, den 
Einfluß eines etwaigen außermittigen Angriffs der Ver
kehrslast auf das Gewölbe zu berücksichtigen.

III. S tü tzen , P fe iler  und W iderlager  
1, E isen b e to n stü tze n

Die Beanspruchung m itt ig  b e la ste te r  Eisenbeton
stützen wird nach der Formel

co • S
1 7 “  “ F T

berechnet, wobei F; den Querschnitt unter.Berücksichtigung 
der Eiseneinlagcn bedeutet. (Vgl. DIN 1045, Gleichung (21) 
und (22). Die Werte der Knickzahl ca sind in der Tafel 2 
angegeben.
T afe l 2. K n ick za h len  cu für E ise n b e to n s tü tz e n  7

h h Knickzahl
•

A co

~d bzw, D
ffkzul d

1. für quadratische und rechteckige Stützen mit einfacher 
Bügclbcwehrung:

•1,0 
1,25
1,75 |
2,50

15 
• 20 

25 
30

2. für umschnürte Stützen: 
13
20
25

0,05,
0,10
0,15

1,0
1.7
2.7

0,1
0,2

Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten.
Bei quadratischen und rechteckigen Säulen ist darin 

das Verhältnis der Höhe h zur kleinen Querschnittseite d, 
bei umschnürten Säulen das zum mittleren Durchmesser D 
der Umschnürungsspiralen maßgebend. Ist bei recht
eckigen Stützen das Ausknickcn nach der Ebene des klein
sten Trägheitsmomentes durch Aussteifungen mit voller 
Sicherheit ausgeschlossen, so Ist unter d die größere Quer
schnittseite zu verstehen. Als Höhe h ist die Längender 
Netzlinie einzusetzen.

Außermittig gedrückte Stützen sind zunächst für 
Biegung mit Längskraft zu berechnen. Die Zugzonc des 
Betons muß hierbei außer Ansatz bleiben. Die Eisenein
lagen sind so zu bemessen, daß sei alle Zugspannungen allein 
aufnehmen können. Sodann ist die Sicherheit gegen 
Knicken wie für eine mittig belastete Stütze mit der Formel

co • S , a =  — nachzuweisen.
Ti

2. S tü tz e n , P fe ile r  und W id erlager aus unbe- 
w eh rtem  B eto n  und M auerwerk

Bei Stützen, Pfeilern und Widerlagern ist die in Tafel 5 
unter c) angegebene zulässige Druckbeanspruchung (bei 
außermittigem Druck die größte zulässige Kantenpressung) 
mit zunehmendem Verhältnis der Höhe h zur kleinsten
Dicke d abzumindern: <r'zui =  <Tzul .

a
Der Abminderungsbeiwert a ist in der Tafel 3 ange

geben.
T afel 3

a-W crte für S tü tz en , P fe ile r  und W id erlager aus 
u nb ew ch rtem  B eto n  und M auerwerk

h
d ö

A a 
1 h

1
5

10 !

1,0
1,5
3,0

0 , 1 2 5

0,30

7 Über die Festsetzung der Knickzahlen vgl. Gehler, 
Erläuterungen mit Beispielen zu . den Eisenbetonbestim
mungen 1925, 4. Aufl., S. 170 ff.
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Zwischenwette sind geradlinig cinzuschalten.
Ein größeres Verhältnis ~  als 10 ist nur in besonderen

Fällen zulässig. Die zulässige Beanspruchung muß alsdann
unter der für das Verhältnis — =  10 angegebenen bleiben.
Bei hohen Brückenpfeilern sind jedoch ausnahmsweise 
höhere Beanspruchungen zulässig.

Ist eine Stütze außermittig belastet oder kann sic seit
liche Kräfte erhalten, so sind die größten Kantenpressungen 
zu ermitteln. Hierbei bleibt die Zugfestigkeit des Baustoffes 
außer Ansatz.

Bei Widerlagern von Gewölben, Bogenbrücken und 
Rahmen größerer Stützweite (über 20 m) müssen die Ein
flüsse der Vcrkehrslast (Kernpunktmomente) für die Boden
fuge und die wichtigen Zwischenschnitte mit Einflußlinien 
oder ähnlichen Verfahren ermittelt werden.

Für Balkenbrücken kleiner Stützweite (bis etwa 8 m), 
die mit beiden Widerlagern ausreichend verankert sind, 
kann bei Ermittlung der Stand Sicherheit der Widerlager 
in Höhe der Widerlageroberkante ein wagerechter Wider
stand angenommen werden, der unter der Voraussetzung zu 
berechnen ist, daß die Widerlager im Fundamentkörper voll 
eingespannt und am Kopf gelenkig gelagert sind (für eiserne 
Brücken nicht zulässig).

IV. G elenke und Lager
Für die Gclenkberechnung sind die größte Normalkraft 

und die größte Querkraft zu bestimmen. Es empfiehlt sich, 
die Gelcnkfugc senkrecht zur Drucklinie für ständige Last 
zu legen.

Außer der Pressung zwischen den Grundplatten et
waiger Gelenk- oder Lagerkörper und den Gelenk- oder Auf-e 
lagerquadern ist auch die Pressung zwischen etwa vorhan
denen Quadern und dem Mauerwerk zu ermitteln. Die 
I-Iöhc der Auflagerquadern aus Naturstein soll nicht kleiner 
als das 0,8 fache der größten Querschnittsabmessung sein.

Bestehen die Auflagersteine aus Beton, so empfiehlt 
es sich, diesen unmittelbar unter den Lagern mit Rurideisen 
zu bewehren (vgl. auch Abb. 15).

E. Zulässige Spannungen
1. E rford erlich e F e s t ig k e ite n  von  E isen b eto n , 

B eto n  und M auerwerk
1. B eton  und E isen b eto n

Die zulässigen Beanspruchungen des bewehrten und 
unbewehrten Betons hängen ab von der Würfelfestigkeit 
Wb28, das ist die Würfelfestigkeit von Beton in derselben 
Beschaffenheit, wie er im Bauwerk verarbeitet wird, nach 
28 tägiger Erhärtung. Diese ist nach DIN 1048 festzustcllen. 
Durch fortlaufende Steifeproben ist nachzuweisen, daß der 
Beton im Bauwerk dieselbe Steife wie in den Probewürfeln 
hat.

Für Eisenbetonbauteile muß Wb2S mindestens gleich 
150 kg/cm2 sein. Über die Mindestmenge an Zement vgl. 
DIN 1045, § 6 , Ziff. 2.

2. M auerwerk
Die zulässigen Beanspruchungen von Mauerwerk 

hängen ab von der Mauerwerksfestigkeit M»,, das ist die 
Würfelfestigkeit von Mauerwerkskörpern aus derselben 
Steinart und demselben Mörtel, wie sie im Bauwerk ver
arbeitet werden, nach 28 tägiger Erhärtung. Diese ist an 
Würfeln von mindestens 38 cm Kantcnlänge oder in anderer, 
geeigneter Weise festzustellen. Der Nachweis wird nicht 
verlangt, wenn die Beanspruchung im Bauwerk kleiner als 
,/iq der im folgenden verlangten Mindestfestigkeit bleibt:

Ml8 (bei Zementmörtel 1 : 2 '/,) muß mindestens be
tragen bei:

a) Quadermauerwerk....................................  200 kg/cm2
b) Klinkermauerwerk.......................................150 „
c) Bruchsteinmauerwerk aus lagerhaften

Steinen ................................................. 100 ,,
d) Mauerwerk aus Hartbrandsteinen . . 100 ,,

II. Z u lässige  D ruck- und B iegu n gssp an n u n gen
1. E ise n b e to n b a u te ile

Die zulässige Beanspruchung der Eiseneinlagen be
trägt 1200 kg/cm2. ■ Als Grenzen der in Eiscnbetonbauteiien 
zulässigen Druck- und Biegungsspannungen des Betons 
gelten die Werte der Tafel 4.

Die in der Tafel 4, a—d für besondere Fälle bei Nach
weis der Würfelfestigkcit angegebenen höheren Spannungen 
dürfen nur dann angewendet werden, wenn folgende Be
dingungen erfüllt sind:

Berechnung, Durchbildung und Ausführung müssen 
den strengsten Anforderungen genügen. Der Bau darf nur 
von einem Unternehmer ausgeführt werden, der eine be
sonders gründliche Erfahrung und Kenntnis im Eisenbeton
brückenbau besitzt. Für die Überwachung der Ausführung

T afel 4
Z u lässige  D ruck- und B iegu n gssp an n u n gen  des 

B e to n s in E iscn b e to n b a u te iien

Brücken unter... '■ .. ..- : e. 1 ■ :

B a u t e i l

Straßen, Stra
ßenbahnen, 
Industrie

gleisen
Ob zul

kg,'cm2

Gleisen der 
Eisenbahnen 
des allgem. 

Verkehrs
Ob zu]

kg/cm3

a) P la tte n  und B alken, 
u. zwar Platten, Längs- 
und Querträger der 
Fahrbahntafeln sowie 
Hauptträger von Bal
kenbrücken: 
a) allgemein . . . . 45
ß) in besonderen Fäl - • “w '

len (s. unten) bei 
Nachweis der Wür Wij2ii

3,5

. ■ ' ■ : 
; Wb2s

4
felfestigkeit Wb28 :

jedoch nicht mehr 
a l s ......................... 00 50

b) R ahm en u . rahm en
a rtig e  T ragw erke  
bei Fahrbahnaufbauten 
und Hauptträgern: 
a) allgemein . . . . 55
ß) in besonderen Fäl

len (s. unten) bei 
Nachweis der Wür
felfestigkeit Wb28 . - w b2S-

3 .
V' b28 

3,5
jedoch nicht mehr 
a l s ......................... 75 00

c) B ogenb rü ck en , volle 
Gewölbe und Bogen
brücken mit aufge
löstem Querschnitt
(wegen der Mindestbe
wehrung vgl. D II 3): 
a ) allgemein . . . . 55
ß ) in besonderen Fäl

len (s. unten) bei 
Nachweis der Wür- W |,2R 

3
. Wb28 

3fclfestigkeit W|,,8 .

bei / 5? 80 m jedoch 
nicht mehr als . . 80 80
bei / >  80 in jedoch 
nicht mehr als . . 1)0 00

d) m itt ig  ged rü ck te  
'.Stützen:
u) allgemein . . . . 35
ß) in besonderen Fäl

len ' (s. unten) bei 
Nachweis der Wür- 
felfestigkeit Wi)23 . Wjj2g

4 l
jedoch nicht mehr 
a l s ..................... .... 50

\ dd

j
e) a u ß erm ittig  g e 

d rü ck te S tü tzen :  
Bei außermittig ge

drückten Stützen sind 
die unter b) angegebe
nen Spannungen zuge
lassen. Gleichzeitig 
darf aber die Spannung
-  - allein nicht die ■t* i
unter d) angegebenen 
Werte überschreiten 
(vgl. Abschn. D III 1).

muß ein in Eisenbetonbauten erfahrener und mit der Stand
sicherheitsberechnung der betreffenden Brücke vertrauter 
Ingenieur. der Bauunternehmung auf der Baustelle an
wesend sein. Der verwendete Zement muß den normen
mäßigen Festigkeitsansprüchen für hochwertigen Zement 
nach 28 Tagen entsprechen. Sand und gröbere Zuschlag-
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stoife sind getrennt anzuliefern und entsprechend der durch 
Vorversuche festgestellten Kornzusammensetzung zu mischen. 
Wegen der Steifeprobe vgl. Abschn. E i l .

Bei Brücken unter Gleisen der Eisenbahnen des allge
meinen Verkehrs ist s te t s  die Würfelfestigkeit Wb28 nach
zuweisen.
2. B a u te ile  aus u nb ew eh rtem  B eton  und aus 

M auerwerk
Die in Bauteilen aus unbewehrtem Beton und aus 

Mauerwerk zulässigen Druckspannungen sind in Tafel 5 an
gegeben. Sie gelten für Straßen-, Industriebahn- und Eisen
bahnbrücken.

T a fe l 5
Z u lässige  D ru ck span n un gen  der B a u te ile  aus 

u nbew ehrtem  B eton  und M auerwerk
a) G ew ölbe aus u n b cw eh item  B eton

Druckspannung des B e to n s ................. —iiB*
5

jedoch nicht mehr a l s .................................. 50 kg/cm2
Zugspannungen sind unzulässig

b) G ew ölbe aus M auerwerk (Klinker nach DIN 105)
a) Druckspannung allgem ein .........................^55

jedoch nicht mehr a l s .............................; 50 kg/cm2
ft) Bei weitgespannten Brücken bei Nachweis

M
der WürfelfestigkeitM28 (vgl. Abschn. E 1 2) -  f -o
jedoch nicht mehr a l s .................................. 70 kg/cm2
Zugspannungen sind nur bis zur Höhe von 5 kg/cm2 
zulässig. DiegrößtenDruckspannungensind unter Aus
schluß der Zugfestigkeit zu berechnen.

c) S tü tz en , P fe iler  und W iderlager]
a) aus unbewehrtem Beton oder Mauerwerk, 

aus Ouadern oder Klinkern (nach DIN 105) 
in Zementmörtel 1 : 2 %
Druckspannung..................................... — bzw./^2*
jedoch nicht mehr als .  .................50 kg/cm2

ß) aus Bruchsteinen in Zementmörtel 1 :2 % 25 kg/cm2 
Wegen Abminderung der zulässigen Druckspannungen 

und Berechnung bei außermittigem Druck vgl. Abschn. 
D III 2.

III. Z u lässige  S ch ub span nu n gen  
Bei Eisenbetontragwerken außer Bogen und* Gewölben 

sind die Schubspannungen nachzuweisen. Die Verminde
rung der Schubspannungen durch die Querschnittsänderung 
in den Balkensclirägcn darf berücksichtigt werden8.

Geht der ohne Rücksicht auf abgebogene Eisen oder 
Bügel errechnete Wert der Schubspannung über 14 kg/cm2 
hinaus, so sind die Abmessungen des Trägers zu vergrößern, 
bis dieser Wert erreicht oder unterschritten wird.

Alle Schubspannungen sind durch abgebogene Eisen 
oder durch abgebogene Eisen und Bügel aufzunehmen 
(Schubsicherung). Nur bei Platten, bei denen max t 0 ^  
(i kg/cm2 ist, kann von dem Nachweis der Schubsicherung 
abgesehen werden. Gleichwohl empfiehlt es sich, die zur 
Aufnahme der Biegungsmomente nicht mehr benötigten 
Eisen aufzubiegen und in der Druckzone zu verankern.

Die Schubsicherung ist aus der Linie der größten Quer
kräfte mit Hilfe des Schubspannungsdiagramms zu er
mitteln. Die Grundlinie des Diagramms ist in der 
halben Höhe des Balkens anzunehmen. Es empfiehlt sich, 
den größeren Teil der schiefen Zugkräfte den aufgebogenen 
Eisen zuzuweisen.

Nach Festlegen der abgebogenen Eisen nach Zahl und 
Lage sind zu den Linien der größten positiven und negati
ven Biegungsmomente die Linien der Momentendeckung 
aufzutragen, die angeben, welches Biegemoment jeder ein
zelne Querschnitt ohne Überschreiten der zulässigen F.isen- 
bzw. Betonspannung aufnehmen kann.
-TV. Z u lässige  H aftsp an n u n g  zw isch en  E isen  und 

B eton
Für die Berechnung der Haftspannungen gelten die 

Bestimmungen in DIN 1045, § 18,5. Die zulässige Haft- 
spannung beträgt 5 kg/cm2.
V. Z u lässige S pan nu ngen  in Lagern und Ge

lenken  aus E isen  und B le i  
Die nachfolgende Tafel 6 enthält die zulässigen Span

nungen der Lagerteile auf Biegung und Druck.

8 Vgl. Mörsch, Eisenbetonbau, 5. Aufl., 1. Band.
2. Hälfte, S. 16—-19 und 67.

T afel G
Z u lä ssig e  Spannungen  der e isern en  L a g erte ile

ohr.e Berück mit Berücksichti
sichtigung der gung der Zusatz

Zusatzkräfte kräfte
W e r k s t o f f (vgl. C V 3) (vgl. C V 3)

Biegung Druck Biegung I Druck
kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 | kg/cm2

Gußeisen Ge 14. 91 Zug Zug
(nach DIN 1691) 450 1000 500 1100

Druck Druck
900 1000

Stahlguß Stg 52.
81 S (nach DIN
1681)
allgemein . . . 1800 1S00 2000 2000
b. Wälzgelenken8 1200 1800 1400 2000

Geschmiedeter
Stahl St C 35. 61
(nach DIN 1661) 1500 1500 1600 1600

Weichblei . . . 100

Die zulässigen Druckspannungen für die Berührungs
flächen solcher Lager, die sich in unbelastetem Zustande 
nur in einer Linie oder einem Punkte berühren, sind bei 
Berechnung nach den Formeln von Hertz bei festen Lagern, 
bei Gleitlagern und bei den Rollen von Ein- und Zweirollen
lagern ohne Berücksichtigung der Zusatzkräfte (vgl, C V 3) 
anzunehmen zu

5000 kg/cm2 für Gußeisen Ge 14. 91,
6500 „ „ Flußstahl St 37,
8500 ,, ,, Stahlguß Stg 52. 81 S u. hochwertigen

Baustahl St 48,
0500 ,, ,, geschmiedeten Stahl St C 35. 61

und mit Berücksichtigung der Zusatzkräfte zu 6000, 8000, 
10 000 und 12 000 kg/cm2.

Diese Werte sind bei den Rollen beweglicher Lager, die 
mehr als 2 Rollen aufweisen, um 1000 kg/cm2 zu ermäßigen, 
wenn der auf die einzelnen Rollen entfallende Druck nicht 
einwandfrei ermittelt werden kann.
VI. Z u lässige  P ressu n gen  in den L agerfugen  und 

unter den A u flagerste in en  
Bei Berücksichtigung der Hauptkräfte (vgl. G V3) allein 

werden die in Tafel 7 angegebenen Spannungen zugelassen.
T afel 7

1. Pressung in den Lagerfugen:
a) Pressung der Zementmörtel- (1 :1 ) oder 

Bleifugen bei Auflagerquadern und, wenn
solche fehlen, desBetons in der Lagerfuge 50 kg/cm2

b) Pressung einer auf der ganzen Bauwerks
breite durchlaufenden stark bewehrten 
Auflagerbank aus Eisenbeton mit kreis
förmig umschnürtcn Kernen oder einem 
mehrlagigen Rundeisenrost unter den 
Lagerkörpern (vgl. Abb. 15) . . . .

2. Pressung zwischen Auflagersteinen und
Mauerwerk:
a) aus Beton oder Quadern oder Klinkern 

in Zementmörtel (1 : 21/ , ) .....................
b) aus Bruchsteinen in Zementmörtel 

(1 : 2V e)..................... .............................

8,6 kg'cm2

25 kg/cm2 

12 kg/cm2

(Abb. 15 wegen Platzmangel stark verkleinert)

9 Durch die Beschränkung der zulässigen Biegungs
spannung sollen erhebliche Verbiegungen der Gelenkgrund
platte verhütet werden.
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Werden auch dieZusatzkräfto (vgl.CV3) berücksichtigt, 
so dürfen die Werte der Tafel 7 um 15% erhöht werden. Im 
allgemeinen kann die Berechnung ohne Berücksichtigung - 
der Zusatzkräfte durchgeführt werden.

Die Würfelfestigkeit der Auflagersteine aus Granit oder 
einem ähnlich festen Gestein soll mindestens 800 kg/cm2, 
die Würfelfestigkeit W|,28 des Betons unmittelbar unter 
den Auflagerkörpern mindestens 300 kg/cm2 und die des 
Betons unmittelbar unter den Auflagersteincn mindestens 
200 kg/cm2 betragen. Für die Druckversuche an natür
lichen Steinen ist DIN DVM 2105, bei Beton DIN 1048 
maßgebend.
VII. Z u lässige  P ressu n gen  b ew eh rter  G elen k ste in e  

Wenn bei Gelcnksteincn die eine Fläche F nur in einem 
mittig gelegenen Teil (Abb. 16a) oder einem mittigen 
Streifen von der Breite dj (Abb. 16b) auf Druck beansprucht

J_

y

- y
Abb. 16b

wird, und dabei die Höhe li des Gelenksteines mindestens 
gleich der größeren Seite d der Grundfläche F (Abb. I6a), 
bei Streifenbelastung mindestens gleich der Breite d

(Abb. lüb) ist, so gilt bei entsprechender Bewehrung10 für 
die zulässige Beanspruchung in der Teilfläche Ff die Formel

3 /Fo1 —■ o | r und für die Beanspruchung im Streifen von der
I M _

Breite d, die Formel er, =  a  I/-7- .  Hierbei ist a — ^  l>29I d, _ 4
zu setzen. Die Spannung a1 darf jedoch nicht größer als 
120 kg/cm2 werden.
VIII. Z u lässige  S pan nu ngen  in h ö lzern en  L eh r

gerü sten  und S ch a lu n g su n ter stü tzu n g e n  
Für die Berechnung hölzerner Lehrgerüste und Scha

lungsunterstützungen gelten im .allgemeinen die Bestim
mungen des Normblattes DIN 1074 „Berechnungsgrundlagen 
für hölzerne Straßenbrücken", bei Brücken unter Reichs- 
bahnglciscn die vorläufigen Bestimmungen für Holztrag
werke (B H) der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

F. Überhöhung der H aupttragwerke
Den Lehrgerüsten und Schalungen ist eine Überhöhung 

derart zu geben, daß die Tragwerke nach dem Ausrüsten 
unter der endgültigen ständigen Last nach Beendigung des 
Schwindens bei mittlerer Temperatur die der Festigkeitsbe
rechnung zugrunde gelegte Form annehmen.

10 Über die Berechnung der Gelenkquader s. Mörsch, 
Beton und Eisen 1924, S. 150—161.
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Bem erkungen zu den Berechnungsgrundlagen  
für m assive Brücken — DIN E 1075

Der vorliegende Entwurf der Berechnungsgrundlagen 
für massive Brücken ist aus den Beratungen des in der 
Sitzung des Ausschusses für Straßenbrücken am 26. April 
1927 eingesetzten Sonderausschusses für massive Brücken 
hervorgegangen (vgl. die Baunormung 1927 S. 24). Der 
Sonderausschuß arbeitete eng zusammen mit dem vom 
Deutschen Ausschuß für-Eisenbeton eingesetzten ,Sonder
ausschuß für die Neubearbeitung der Eisenbetonbestim
mungen, dem mit wenigen Ausnahmen die gleichen Herren 
angehören. Den Beratungen lag ein von den Herren Reichs^ 
bahnoberrat Dr.-ing. Schacchtcrle und Professor Dr.-Ing. 
Mörsch ausgearbeitetcr eingehender Vorschlag zugrunde!

In Erweiterung der ursprünglich gefaßten Beschlüsse 
(siehe ebenda) sind die Berechnungsgrundlagcn auch auf 
Brücken aus Mauerwerk und unbewehrtem Bctpn und, 
nachdem die zuständige Stelle der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft zugestimmt hatte, auch auf Brücken unter 
Eisenbahngleisen ausgedehnt worden. Außerdem sind 
Brücken unter Straßenbahnen und Industriegleisen berück
sichtigt. Bei der vorhandenen Mannigfaltigkeit konnten 
nicht alle außerdem vorkommenden Bahngattungen be
sonders augeführt werden. Ihre Eingruppierung muß viel
mehr in jedem Einzelfalle der zuständigen Aufsichtsbehörde 
überlassen werden.

Bestimmungen für die A usführung und A usb ild u ng  
massiver Brücken sollen einem späteren Normblatt Vorbe
halten bleiben. Für Brücken aus Beton und Eisenbeton 
gelten in dieser Hinsicht bis dahin uneingeschränkt die 
Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton.

Hinsichtlich der Berechnung bewehrter und unbe- 
wehrter Betonbrücken sind im vorliegenden Normblatt 
nur insoweit neue Festsetzungen getroffen worden, als die 
Verhältnisse des Brückenbaues einer von den übrigen 
Eisenbeton- und Betonbauten abweichenden Regelung be
dürfen. Dementsprechend empfiehlt der Sonderausschuß, 
in den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisen
beton nach Einführung des vorliegenden Normblattes alle 
die Bestimmungen zu streichen, die sich nur auf die Be
rechnung von Brücken beziehen, und hat dem Deutschen 
Ausschuß für Eisenbeton einen dahingehenden Antrag 
unterbreitet. Im übrigen gelten, wie in der Vorbemerkung 
zum Normblatt ausdrücklich gesagt ist, auch für die Be
rechnung der Brücken die einschlägigen Bestimmungen 
des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton, Teil A, C und D 
(DIN 1045. 1047 und 1048), die, soweit erforderlich, im 
vorliegenden Blatt kurz wiederholt oder angezogen sind.

Zur Erleichterung des Gebrauchs ist der Aufbau des 
vorhegenden Normblattes den Berechnungsgrundlagen für 
eiserne Brücken nachgebildet. In geeigneten Fällen konnten 
auch gleiche Festsetzungen wie für eiserne Brücken ge
troffen werden.

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: Die im Ab
schnitt B I angezogenen Vorschriften des Reichsverkehrs-, 
ministers für die Berechnung der Brücken der Privat
eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs vom 26. Juli 1926 
E II 22 enthalten im -wesentlichen die bei den einzelnen Bahn
gattungen anzunehmenden Lastenzüge. Es ist in Aussicht 
genommen, diese Vorschriften nach Erledigung eines augen
blicklich vorliegenden Änderungsantrages zu veröffentlichen.

Die Abschnitte B l l  und III enthalten Belastungs
annahmen (Temperaturschwankungen und Schwinden) und 
sollen daher nach endgültiger Feststellung des vorliegenden 
Normblattes möglichst bald in DIN 1072 „Straßenbrücken, 
Belastungsaunahmen" an Stelle des dort bisher nur all
gemein gehaltenen Abschnittes C 2 übernommen werden. 
Wälirend die Vorschriften über die zu berücksichtigenden 
Temperaturschwankungen mit den entsprechenden An
gaben der Eisenbetonbestimmungen übereinstimmen, ist <" 
der zur Berücksichtigung des Schwindens anzunehmende 
Temperaturabfall nach dem heutigen Stand der Erkennt
nisse bei geringer Bewehrung höher festgesetzt worden.

Die Stoßzahlen (Abschnitt C'VI) sind unter Berück
sichtigung des bei den einzelnen Tragwerken verschiedenen ^  
Verhältnisses von Eigengewicht zu Verkehrslast-gestaffelt * 
worden, wobei die .Stoßzahl höher gewählt wurde, wenn 
der betreffende Bauteil unmittelbar -vom Stoß getroffen 
wird (Fahrbahntafel)..

Die zulässigen Spannungen (Abschnitt E) sollen nur 
von der Würfelfestigkeit Wb28 bzw. M,s abhängen. Die 
Mindestfestigkeit ist für Eisenbetonbauteile auf 150 kg/cm2 
erhöht worden, da die in den Eisenbetonbestimmungen 
'vorgeschriebene, Festigkeit von 100 kg/cm2 für Brücken 
nicht genügt. Von der Angabe besonderer Festigkeits- 
und Spannungszahlcn für Beton mit hochwertigem Zement 
wurde abgesehen (die nach § 11 der Eisenbetonbestimmungen 
für hochwertigen Zement zulässige Verkürzung der Aus
schalungsfristen bleibt unberührt). Um die Gleichmäßig
keit des Betons zu gewährleisten, sind fortlaufende Steife
proben vorgeschrieben.

Da nach DTN 1072 — Belastungsannahmen — der 
Einfluß der Temperaturänderungen und des Schwindens 
abweichend von den früher im Massivbrückenbau herr
schenden Gepflogenheiten zu den Hauptkräften zu zählen 
ist, wird der Einfluß der Zusatzkräfte bei massiven Brücken 
in der Regel sehr klein. In dem vorliegenden Normblatt 
ist daher für die zulässigen Spannungen — außer bei den 
Lagern — nur ein  Wert angegeben. Dafür sind aber die 
Spannungen nach der Art der Tragwerke abgestuft

Die bei Brücken aus Eisenbeton unter Straßen, Straßen
bahnen und Industriegleisen im allgemeinen zugclassenen 
Spannun. en (Tafel 4) sind mit Rücksicht auf die Einführung 
der Stoßzahlen höher festgesetzt als in den Eisenbeton
bestimmungen DIN 1045. In besonderen Fällen darf ein 
Bruchteil der nachzuweisenden höheren Würfelfestigkeit 
(siehe oben) bis zu einer oberen Grenze als zulässige Spannung 
angenommen werden. Zur Erhöhung der Sicherheit ist' 
dieser Bruchteil jedoch kleiner gewählt als in den Eisen
betonbestimmungen (Tafel IV). Diese hohen Spannungen 
dürfen aber nur unter genau angegebenen Bedingungen 
zugelassen werden.

Die in Brücken unter Eisenbahngleisen zugelasscnen, 
teilweise niedrigeren Spannungen sind im m er vom Nach
weis der Würfelfestigkeit abhängig.

Für Eisenbetontragwerke wird der Nachweis der vollen 
Schubsichcrunggofordert,außerbeiPlatten mit r0^ 6  kg/cm2.

Das für die Berechnung hölzerner Lehrgerüste und 
Schalungsunterstützungen (Abschnitt E VI II) maßgebende 
Normblatt DIN 1074 „Bercclinungsgrundlagen für hölzerne 
Straßenbrücken" liegt bereits im Entwurf vor und soll 
demnächst ebenfalls veröffentlicht werden.

E llerb eck  W cdler


